
 

 

 
 
 
 
 

Informationen zum Aufstiegs-BAföG 
     

Sie möchten eine Weiterbildung an der IHK Regionalkammer Zwickau beginnen? 
Für Sie haben wir dazu nachfolgende Informationen zusammengestellt. 

  

Am 1. August 2020 ist das 4. Gesetz zur Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes mit 
zahlreichen Verbesserungen in Kraft getreten (Auszug relevanter Regelungen, Angaben ohne Gewähr). 

 
 

   

➢  
 

Fortbildungskosten 

 

gefördert werden einkommens- 
und vermögensunabhängig die 
Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren bei Vollzeit- und 
Teilzeitfortbildungen 

50 % Zuschuss von Teilnahmeentgelt und 
Prüfungsgebühr 

50 % Darlehen von Teilnahmeentgelt und 
Prüfungsgebühr 

50 % Darlehenserlass bei Prüfungserfolg 

Gesonderte Bedingungen zum Darlehens-
erlass bei Unternehmensgründung, 
freiberuflicher Existenz, Übernahme und 
Erweiterung eines Gewerbebetriebes inner-
halb von drei Jahren nach Ende des Kurses 

➢  
 

Unterhaltsbedarf 

 

gefördert werden einkommens- 
und vermögensabhängig 
zusätzlich der Unterhaltsbedarf 
bei Vollzeitfortbildungen 

Unterhaltsbeitrag, Erhöhungsbeträge und 
Kinderbetreuungszuschlag werden in voller 
Höhe als Zuschüsse geleistet 

Grundlage für die Errechnung der Beträge 
ist das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz ab 1. März 2020 

➢  
 

Kinderbetreuungs-
zuschlag 

 

gefördert werden einkommens- 
unabhängig für Alleinerziehende 
Kinderbetreuungskosten  

150,00 €/ Monat für Kinder, die das  
14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 

 

➢  
 

Förderungsbereiche 

 

gefördert wird die Teilnahme an 
Fortbildungsmaßnahmen 
öffentlicher und privater Träger, 
die in einer fachlichen Richtung 
gezielt vorbereiten 

unter anderem Fortbildungsabschlüsse zu 
öffentlich-rechtlich geregelten Prüfungen 
nach dem Berufsbildungsgesetz 
(Betriebswirt, Technischer Betriebswirt, 
Bilanzbuchhalter, Personalfachkaufmann, 
alle IHK-Fachwirte, alle IHK-Meister) 

➢  
 

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.aufstiegs-bafoeg.de oder www.sab.sachsen.de. 

Oder Sie sprechen das Kursmanagement im Bildungszentrum Zwickau an: 

Anke Schulze-Laube, 0375 814 2416 oder anke.schulze-laube@chemnitz.ihk.de 

Cornelia Pietruschka, 0375 814 2418 oder cornelia.pietruschka@chemnitz.ihk.de.  

 

 



 

 

 

 

 

Und so gestaltet sich der Ablauf des Verfahrens (Angaben ohne Gewähr): 
     

➢  
 

Schritt 1 

 

 

Übergabe Ihrer Bewerbungs-
unterlagen an Kursmanagement 
(per E-Mail, Fax oder Post) 

Lebenslauf 

Zeugnis des Ausbildungsberufes 
(bei Anmeldung zum Meister-Kurs, Fachwirt- oder 
Fachkaufmann-Kurs) 

Zeugnis der Fortbildung 
(bei Anmeldung zum Betriebswirt-Kurs, 
Technischen Betriebswirt-Kurs) 

Beschäftigungsnachweis der Firma über Art und 
Dauer Ihrer Tätigkeit  
(bei Anmeldung zum Meister-Kurs, Fachwirt-  
oder Fachkaufmanns-Kurs) 

➢  
 

Schritt 2 

 

 

Antragstellung bei SAB, wenn Sie in 
Sachsen wohnen 

(Sie wohnen in einem anderen 
Bundesland? Adressen für 
Antragstellung finden Sie unter 
www.aufstiegs-bafoeg.de) 

 

Sie erhalten zur Kurseröffnung alle notwendigen 
Unterlagen ausgehändigt. 

Sie füllen das Formblatt A selbst aus und fügen 
den Unterlagen eine Kopie Ihres Personal-
ausweises bei. 

Sie schicken die vollständigen Unterlagen an die 
Sächsische Aufbaubank – Förderbank, Pirnaische 
Straße 9, 01069 Dresden. 

Gebührenbescheide für die IHK-Prüfung sind 
nach Erhalt an die SAB zu schicken. 

➢  
 

Schritt 3 

 

 

Bewilligung SAB (für Sachsen)  

Nach Prüfung der Unterlagen erhalten Sie von 
der SAB einen Zuwendungsbescheid 
einschließlich einer Info über die Zahlungs-
modalitäten des Zuschusses von 50 %. 

➢  
 

Schritt 4 

 

 

Darlehen KfW-Bank 

Sie erhalten ein Darlehensangebot der KfW-Bank. 

Sie nehmen das Darlehensangebot an und 
erhalten von der KfW-Bank eine Bestätigung 
einschließlich einer Info über die Zahlungs-
modalitäten des Darlehens von 50%. 

➢  
 

Schritt 5 

 

 

Teilnahme-Nachweis mit Formblatt F 

Sie sind verpflichtet, der SAB einen Teilnahme-
Nachweis (Formblatt F) vorzulegen und zwar       
6 Monate nach Kursbeginn sowie zum Ende    
des Kurses. Diesen erhalten Sie automatisch von 
uns ausgehändigt. 

➢  
 

Schritt 6 

 

 

Beantragung Darlehens-Erlass von  
50 % bei bestandener IHK-Prüfung 

Sie senden eine beglaubigte Kopie Ihres         
IHK-Fortbildungsabschlusses an die KfW-Bank. 

Sie erhalten nach Bearbeitung eine Info über die 
Abwicklung der Rückzahlung. 

 
 
 


